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1. Teil 

Einleitung und Grundlagen 

§ 1 Der Untersuchungsgegenstand und seine Einordnung 

A. Gegenstand der Untersuchung 

Im Jahre 1997 schlossen sich Berliner Studenten zum „Projekt Absolute Mehr-
heit" zusammen, um den Landesverband Berlin der FDP „feindlich zu überneh-
men".1 Knapp 2.700 Studenten beantragten ihre Aufnahme in die Partei, um die 
bisherigen Mitglieder zur Minderheit werden zu lassen und selbst die Politik der 
Partei steuern zu können.2 

Die Unterwanderung der Berliner FDP scheiterte. Nur 1.000 Studenten wurden 
als Mitglieder neu aufgenommen,3 von denen lediglich 200 länger in der Partei 
verblieben.4 Gleichwohl gehört nicht viel Phantasie dazu, sich auszumalen, wozu 
ein Erfolg dieser Initiative für den Landesverband hätte führen können: Die neuen 
Parteimitglieder hätten den Vorstand des Landesverbands austauschen,5 seine Sat-
zung und damit auch sein politisches Programm ändern und schließlich seine 
Stimmrechte im Bundesverband ausüben können. Al l dies hätte dazu eingesetzt 
werden können, der FDP politisch gänzlich unliebsame Zwecke zu verfolgen. Daß 
solche Versuche der Unterwanderung durchaus auch erfolgreich  sein können, be-
stätigen andere Fälle:6 So wurde ein örtlicher Tierschutzverein von einer Sekte 
durch Massenbeitritte übernommen, sehr zum Mißfallen des Vorstands und des 
Landestierschutzverbands.7 

1 F. A. Z. vom 25. 02. 1998, Nr. 47, S. 7. 
2 F. A. Z. vom 28. 02. 1998, Nr. 50, S. 4. 
3 F. A. Z. vom 28. 09. 1999, Nr. 225, S. 5. 
4 F. A. Z. vom 18.07. 2001, Nr. 164, S. BS1. 
5 Vgl. die Äußerung eines studentischen Projektmitarbeiters in F. A. Z. vom 25. 02. 1998, 

Nr. 47, S. 7. 
6 s. auch Reuter,  in: MüKo, § 33 Rn. 26: „Als Beispiel [für Zweckänderungen gegen das 

Vereinsinteresse] ist etwa der Versuch zu erwähnen, nach gezielter Unterwanderung eines 
Vereins mit wenigen Mitgliedern dessen Vermögen über eine Zweckänderung auf gänzlich 
andere Zwecke umzulenken, wie er Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre gegenüber Stu-
dentenverbindungen mit wertvollem Grundvermögen stattgefunden haben soll." 

7 Frankfurter  Rundschau vom 01. 08. 2001, Nr. 176, S. 35. 
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Diese Beispiele machen das Bestreben von Vereinen begreiflich, nicht alle 
Macht bei den jeweiligen Mitgliedern zu belassen. Doch nicht allein die Gefahr, 
unterwandert zu werden, wird praktisch hinter einer solchen Machtverlagerung ste-
hen. Der maßgebliche Beweggrund der betroffenen  Vereine wird häufig ein ande-
rer sein, insbesondere den Verein „auf Linie zu halten" oder den Einfluß eines 
Dritten sicherzustellen.8 Rechtstechnisch lassen sich diese Ziele auf unterschiedli-
chen Wegen erreichen.9 Einer davon ist, vereinsfremden Dritten - im Beispiel dem 
Bundesverband der FDP oder dem Landestierschutzverband - in der Vereinssat-
zung Einfluß einzuräumen. Davon handelt diese Untersuchung. 

B. Rechtstatsächliche Grundlagen: 
Bestandsaufnahme des Dritteinflusses im Idealverein 

Das Phänomen „Dritteinfluß im Verein" läßt sich knapp beschreiben: Solcher 
Dritteinfluß liegt vor, wenn ein Nichtmitglied, also aus Sicht des Vereins ein Drit-
ter, rechtlichen Einfluß auf die Geschicke des Vereins nehmen kann. Hinter dieser 
einfachen, aber abstrakten Beschreibung steht eine Vielzahl rechtlicher Gestaltun-
gen, die sich kaum abschließend erfassen lassen. Gleichwohl soll versucht werden, 
diese Gestaltungen wenigstens grob zu systematisieren und damit gleichzeitig den 
hier allein untersuchten Dritteinfluß im Wege von Satzungsregelungen in das Ge-
samtsystem des Dritteinflusses einzuordnen (unten IV.). Zuvor soll aber eine kurze 
rechtstatsächliche Bestandsaufnahme erfolgen. Dabei lassen sich zunächst einige 
typische (Verbands-)Strukturen identifizieren, die Dritteinfluß als Gestaltungsmit-
tel nutzen (unten I.), ebenso auch typische Zwecke von Vereinen, in denen sich 
solcher Dritteinfluß findet (unten II.). Außerdem soll ein Blick auf die Beweg-
gründe geworfen werden, aus denen Vereine Dritte berechtigen (unten III.). 

I. Strukturen, in denen typischerweise Dritteinfluß gewährt wird 

Am häufigsten findet sich Dritteinfluß innerhalb von Verbandsstrukturen. Aber 
auch außerhalb solcher Strukturen ist Einfluß Dritter auf den Verein zu beobachten. 

1. Verbandsstrukturen 

Im Bereich der Verbände treffen  vielfaltige, teilweise nur schwer voneinander 
abgrenzbare Strukturen auf eine uneinheitliche Begriffsverwendung 10. Stets geht 

8 Dazu näher unten B. III. 
9 Dazu näher unten B. IV. 

s. Segna, S. 44; Steinbeck,  S. 4 ff. 
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es darum, daß untergliederte Einheiten denselben Zweck verfolgen wie die Ver-
bandsspitze. In der Sache läßt sich von der unselbständigen Untergliederung bis 
zur ausschließlich mitgliedschaftlichen Bindung ein Bogen abnehmenden (Dritt-) 
Einflusses spannen. 

Dem stärksten Einfluß der übergeordneten Einheit unterliegt die unselbständige 
Untergliederung. Sie ist nicht selbst Verein und kann daher auch nicht selbst Träge-
rin von Rechten und Pflichten sein. Die unselbständige Untergliederung ist nur 
organisatorische Außen- oder Verwaltungsstelle des Gesamtvereins. Handelt die 
Untergliederung im Rechtsverkehr, geschieht dies stets für den Verein.11 Unselb-
ständig ist eine Untergliederung, wenn sie nicht selbst die Voraussetzungen des 
Vereinsbegriffs  erfüllt. 12 Nach der Rechtsprechung ist sie selbständiger nicht-
rechtsfähiger  Verein, wenn sie eine körperschaftliche  Verfassung besitzt, einen Ge-
samtnamen führt,  vom Wechsel ihrer Mitglieder unabhängig ist und neben ihrer 
unselbständigen Tätigkeit für den Hauptverein Aufgaben auch eigenständig wahr-
nimmt.13 Beispiele für bloße unselbständige Untergliederungen sind die Orts- oder 
Kreisverbände der politischen Parteien,14 die Bezirksverwaltung einer Gewerk-
schaft15 oder die einzelnen Sparten eines Sportvereins.16 Weil die unselbständige 
Untergliederung Teil des Vereins ist, kommen Entscheidungen des Vereins für sie 
nicht von außen. Dritteinfluß ist insoweit schon begrifflich  ausgeschlossen. Un-
selbständige Untergliederungen werden deshalb nicht Gegenstand der weiteren 
Untersuchung sein. 

Dem stärksten Dritteinfluß unterliegen diejenigen selbständigen Untergliederun-
gen eines Vereins, die ihrerseits die bereits genannten Vereinsmerkmale erfüllen. 17 

Sie müssen zwar über eine - nicht notwendig geschriebene18 - Satzung verfügen. 
Bemerkenswerterweise19 wird aber zugelassen, daß der Hauptverein seiner Gliede-
rung eine solche Verfassung gibt.20 Als nichtrechtsfähige selbständige Untergliede-

h RG Recht 1928 Nr. 1802; Hadding,  in: Soergel, Vor § 21 Rn. 52; Schwarz,  in: Bamber-
ger/Roth, Vor § 21 Rn. 31; Segna, S. 50. 

12 BGH NJW 1984, 2223; Sauter/Schweyer/Waldner,  Rn. 329; Schaible,  S. 20 f.; Stein-
beck,  S. 7 m. w. N. 

13 RGZ 118, 196, 198; BGH NJW 1984, 2223; KG OLGZ 1983,272, 273; OLG Bamberg, 
NJW 1982, 895; ebenso Hadding,  in: Soergel, Vor § 21 Rn. 52; König,  S. 60 ff.;  Reuter,  in: 
MüKo, Vor § 21 Rn. 130 ff. 

14 OLG Frankfurt,  OLGZ 1984, 468, 471 (Kreisverband der Grünen); LG Bonn, NJW 
1976, 810 f. (Ortsverband der CDU). 

15 BGH DB 1972,928 (Deutsche Postgewerkschaft). 
16 KG OLGZ 1983, 272, 273 (Handballabteilung). 
17 Hadding,  in: Soergel, Vor § 21 Rn. 53. 
18 Sauter/Schwey  er/Waldner,  Rn. 329; Schaible,  S. 36 f. 
19 Grundsätzlich darf  ein Verein die Zuständigkeit zur Satzungsänderung nach (unzutref-

fender) allgemeiner Auffassung  nicht auf einen Dritten verlagern, dazu und zur Kritik an die-
ser Auffassung  näher unten § 3. 

20 RG JW 1927, 2363; BGH NJW 1984, 2223; BayObLGZ 1977, 6, 9; KG OLGZ 1983, 
272, 273; OLG Bamberg, NJW 1982, 895; Hadding,  in: Soergel, Vor § 21 Rn. 53; Schwarz, 


